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render. Ein Wettbewerb der Regionen
stellt alle Beteiligten vor große Aufga-
ben. Um die zu stemmen, ist ein größe-
rer Gestaltungsspielraum notwendig,
was wiederum auch größere Kommu-
nen voraussetzt.“ 

Mit Blick auf die Finanzkraft des Lan-
des Thüringen sagte Ronald Hande:
„Immer weniger Mittel für immer weni-
ger Menschen, aber in gleicher Fläche.
Gleichwertige Lebensbedingungen vor-
zuhalten, heißt eben auch, gleichwerti-
ge Verwaltungsstrukturen vorzuhalten.
Die Menschen in ganz Thüringen ha-
ben einen Anspruch und ein Recht auf
funktionsfähige und vor allem rechtssi-
chere Verwaltung. Das zu bewerkstelli-
gen, bedeutet für die Verwaltung ein
erhebliches Risiko, vor allem auf perso-
neller Ebene, und das nicht erst im Jahr
2035, sondern heute schon.“

34 Prozent der Thüringer 
werden über 65 Jahre alt sein

Allerdings werde es bis zum Jahr
2035 in Thüringen 25 Prozent weniger
Personen im erwerbsfähigen Alter ge-
ben. 34 Prozent der Thüringer werden
über 65 Jahre sein. Und der Abgeord-
nete weiter: „Unter diesen Bedingun-
gen werden die kommunalen Verwal-
tungen auf dem Arbeitsmarkt mit allen
anderen Arbeitgebern um Mitbewer-
ber, Mitarbeiter konkurrieren müssen.
Derzeit gibt es bei den Kommunen in
Thüringen etwa 15,5 Beschäftigte pro
1.000 Einwohner. Sie können sich
selbst ausrechnen, wie groß der Be-
darf an Personal auf lange Frist sein
wird. Diese Konkurrenz entscheidet
sich jedoch nicht alleine in der Höhe
des Gehalts, sondern auch in der At-
traktivität als Arbeitgeber, aber eben
auch der Attraktivität einer ganzen Re-
gion als Lebens- und als Arbeitsort,
womit sich der Kreis an dieser Stelle
wieder schließt.“                                 

Recht auf Sozialhilfe 
in Anspruch nehmen

schaltgesetz verankert.“ Rot-Rot-Grün
kommentiere diese Entwicklung nicht
nur, wie das in der Vergangenheit zu
beobachten gewesen sei, sondern
durch Anpassung der Verwaltungs-
und Gebietsstrukturen begleite die Ko-
alition sie auch aktiv. 

Es gelte, die Strukturen den Lebens-
wirklichkeiten der Menschen anzupas-
sen. Im Kern bedeutet dies, „wie es im
Landesentwicklungsprogramm 2025
definiert ist, dass die Zentralen Orte
gestärkt werden müssen. Das heißt

„In rund 70 Prozent der Gemein-
den in Thüringen finden konkrete
Diskussionen zu Neustrukturierun-
gen statt. Die Chancen, die die
Freiwilligkeitsphase bietet, werden
genutzt. Daran ändert auch die
Blockadehaltung der CDU nichts“,
so der kommunalpolitische Spre-
cher der Linksfraktion, Frank Ku-
schel, der die CDU erneut auffor-
derte, ihre Verunsicherungskam-
pagne zu beenden. Mit dem Vor-
schaltgesetz zur Gebietsreform
wurden Kriterien für Neugliederun-
gen beschlossen. 

So sollen Gemeinden im Jahr
2035  mindestens 6.000 Einwoh-
ner haben, im Umfeld von Ober-
und Mittelzentrum müsse durch
Eingliederung dem Bedarf einer
Vergrößerung Rechnung getragen
werden und jede neue Gemeinde
solle so strukturiert sein, dass sie
die Funktion eines Zentralen Ortes
übernehmen könne. Mit diesen
Vorgaben werden unsinnige zum
Teil noch durch die CDU vorge-
nommene Abwehrfusionen gegen
Ober- und Mittelzentren verhin-
dert. Der Linksfraktionär appellier-
te erneut an die Gemeinden, die
Freiwilligkeitsphase zu nutzen. Pro
Einwohner werde vom Land eine
Fusionsprämie von 100 Euro ge-
zahlt. Zudem könnten notleidende
Gemeinden, die in den Jahren
2014 bis 2016 Fehlbeträge im
Haushalt hatten, Strukturbeihilfen
erhalten.                                       

Die Chancen der
Freiwilligkeitsphase
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Zum Thema „Demografische Ent-
wicklung ernst nehmen. Zukunfts-
fähige Strukturen für Thüringen
schaffen“ diskutierte der Thüringer
Landtag in seiner März-Sitzung auf
Antrag der SPD-Fraktion. Für die
LINKE ergriff in der Debatte Ronald
Hande, Sprecher für Landesent-
wicklung und Landesplanung, das
Wort.

Zunächst hatte er der SPD gedankt,
dass sie „mit dieser Aktuellen Stunde
einmal mehr die Notwendigkeit einer
Funktional-, Verwaltungs- und Gebiets-
reform hervorhebt“. In diesem Sinne
sollte auch die Vorlage des Demogra-
fieberichts 2016 durch Ministerin Bir-
git Keller verstanden werden, denn die-
ser „führt vor Augen, dass der demo-
grafische Wandel eben tatsächlich ei-
ne ressortübergreifende Aufgabe ist
und auch so verstanden werden muss.

Lebten im Jahr 1990 noch 2,61 Mil-
lionen Menschen in Thüringen, so wer-
den es 2035 nur noch knapp 1,9 Millio-
nen Menschen sein. Dabei ist eines
klar ersichtlich: Der demografische
Wandel ist zwar unterschiedlich ausge-
prägt, aber er trifft jede Region. Denn
demografischer Wandel bedeutet tat-
sächlich mehr als sinkende Geburten-
zahlen und eine älter werdende Gesell-
schaft“. 

Strukturen den Lebenswirklich-
keiten der Menschen anpassen

Darüber hinaus sei in Thüringen, so
der Abgeordnete weiter,  ein dauerhaft
negativer Binnenwanderungssaldo zzu
beobachten. „Es kehren noch immer
mehr Menschen unserem Freistaat
den Rücken als neu hinzukommen. Das
gilt insbesondere hinsichtlich unserer
Nachbarländer Sachsen, Bayern und
Hessen. Aber auch innerhalb unserer
Landesgrenzen spielt die räumliche
Bevölkerungsbewegung eine Rolle,
zum Beispiel im Zuge der immer fort-
schreitenderen sogenannten Land-
flucht aufgrund infrastrukturell be-
nachteiligter Regionen.

Nicht zuletzt vollziehe sich auch un-
abhängig von der natürlichen und
räumlichen Bevölkerungsbewegung
ein Wandel aufgrund von vielfältigen
Lebensentwürfen. Dies führe tenden-
ziell zu mehr Singlehaushalten und we-
niger Mehrgenerationenhaushalten
und bringe auch für die Kommunen
entsprechende Anforderungen mit
sich. Ronald Hande betonte, dass die-
se Entwicklung „nun mal nicht aufzu-
halten, aber aktiv zu begleiten ist. Wie
im Demografiebericht dargelegt, muss
eine solche Reaktion ressortübergrei-
fend sein und darf auch vor Verwal-
tungs- und Gebietsstrukturen nicht
haltmachen. Mit dem Leitbild ‘Zu-
kunftsfähiges Thüringen’ wurde 2015
nicht nur ein erstrebenswertes Ziel,
sondern eine dringende Notwendigkeit
formuliert und letztes Jahr im Vor-

Sozialhilfe wurde in den vergan-
genen Jahren häufig aufgrund von
‚zu viel‘ Vermögen abgelehnt. „Be-
troffene sollten nun ihr Recht auf
diese Sozialleistung neu in An-
spruch nehmen“, sagt Karola Stan-
ge, Sozialpolitikerin der Linksfrak-
tion, und bezieht sich auf Neurege-
lungen beim Vermögensfreibetrag,
der für den Bezug von Sozialhilfe
bzw. Grundsicherung im Alter oder
bei Erwerbsminderung von 2.600
auf 5.000 Euro angehoben wurde.
Diese Regelung gilt für alle Bezie-
her von Leistungen der Grundsi-
cherung, wie Ehepartner von Sozi-
alhilfeempfängern und minderjäh-
rige Kinder.

„Trotz der gestiegenen Vermö-
gensfreigrenze bleibt DIE LINKE
bei ihrer Forderung, dass eine soli-
darische Mindestrente in Höhe von
1.050 Euro monatlich zur Verfü-
gung stehen müsste. Für einen Ru-
hestand in Würde und für soziale
Teilhabe im Alter für jede und je-
den brauchen wir einen Mindest-
standard in der gesetzlichen Ren-
te“, so Karola Stange abschlie-
ßend.                                            

Ronald Hande in Plenardebatte: Gegen Kirchturmdenken, für zukunftsfähige Räume 

aber nicht nur einfache Eingemein-
dung, die zentralen Orte müssen als
Impulsgeber und als Zugpferd ihrer Re-
gion verstanden und entwickelt wer-
den. Denn es ist keine Neuigkeit, wir
befinden uns im Wettstreit der Regio-
nen und einzelne Städte spielen da
nicht mehr die alleinige Rolle. Dessen
sollten sich natürlich auch die Akteure
in den Zentralen Orten und den Ge-
meinden gleichermaßen bewusst
sein“, sagte der LINKE-Politiker und
forderte auf: „Statt Kirchturmdenken
ist ein Denken in zukunftsfähigen
Funktionsräumen wesentlich zielfüh-

Bürgermeister unterstützen Reform

Mit einem „Aufruf der Bürgermeister zur Schaffung leistungsstarker und
zukunftssicherer kommunaler Strukturen“ haben sich jetzt 22 Amtsträger
zu Wort gemeldet, welche ausdrücklich die von der Landesregierung und
der rot-rot-grünen Koalition auf den Weg gebrachte Funktional-, Verwal-
tungs- und Gebietsreform öffentlich unterstützen und eine zügige Umset-
zung fordern. 

In dem Aufruf heißt es wörtlich: „Wir   unterstützen   die   Landesregierung   in
ihrem   Bestreben,   eine   zügige Umsetzung   des   seit   langem   diskutierten
Prozesses   einer   Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform herbeizuführen.
Zügiges und konsequentes Handeln sind das Gebot der Stunde.  Wir begrüßen
die Feststellung der Regierung und der Koalitionsfraktionen, dass nach Ableh-
nung von Verhandlungen durch den Verein Selbstverwaltung für Thüringen   e.V.
das   vom   Landtag   beschlossene   Vorschaltgesetz   zur Gebietsreform weiter-
hin die Grundlage der laufenden Freiwilligkeitsphase bleibt.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister benötigen diese Klarheit, damit die
Freiwilligkeitsphase bestmöglich für anstehende Fusionsbestrebungen genutzt
werden kann. 

Wir rufen alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Gemeindevertreter
dazu auf, die Phase der Freiwilligkeit bis zum 31. Oktober 2017 konstruktiv zu
nutzen. Wir beteiligen uns ebenfalls aktiv an diesem Prozess.“


